
Die Marktgemeinde Aggsbach beabsichtigt, das örtliche Raumordnungsprogramm ab-

zuändern.  

 

  

Sofern bei einer Änderung aufgrund ihrer Geringfügigkeit nicht von vorne herein die 

Durchführung einer strategischen Umweltprüfung entfallen kann oder für diesen Be-

reich der Gemeinde ein verordnetes Entwicklungskonzept gilt, das einer strategischen  

Umweltprüfung unterzogen wurde, in dem die vorgesehene Änderung bereits vorge-

sehen und in ihren Auswirkungen untersucht wurde, hat die Gemeinde zu prüfen, ob 

aufgrund voraussichtlich erheblicher Umweltauswirkungen eine strategische Umwelt-

prüfung erforderlich ist. 

 

 

Das Ergebnis dieser Prüfung und die Begründung lauten wie folgt: 



An die

Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht

als Umweltbehörde gem. NÖ ROG 2014

Landhausplatz 1

3109 St. Pölten

...21'..3.,.2926

IDatum)

Betrifft: Marktgemeinde Aggsbach

Anderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes

Entscheidung über die Durchftihrung einer strategischen

Umweltprüfung

Die Gemeinde beabsichtigt, das örtliche Raumordnungsprogramm zu ändern. Ein Vorentwurf [erstellt von

Schedlmayer Raumplanung ZT GmbH unter der Planzahl 2961/F.A.7., am 15.01.2026) liegt bereits vor. Nach

Abwägung der als relevant erkannten Kriterien hat die Gemeinde entschieden, dass eine strategische Umweltprüfung

bei der Anderung des örtlichen Raumordnungsprogramms durchgeführt wird.

Begründung:

Auf Grund einer eingehenden Vorprüfung (siehe beiliegendes Screening-Ergebnis) können erhebliche

Umweltauswirkungen nicht ausgeschlossen werden.

Auf Grund einer eingehenden Vorprüfung können Auswirkungen auf die Europaschutzgebiete nicht

ausgeschlossen werden.

Diese Entscheidung sowie die zugrunde liegenden Unterlagen werden der Umweltbehörde zur Kenntnisnahme bzw.

zur Abgabe einer Stellungnahme übermittelt. Die Voraussetzungen ftir die Anwendung eines beschleunigten

Verfahrens gem. $25a sind strategischen Umweltprüfung nicht gegeben.

(Unterschrift des

Anlagen:

Feststellung und Begründung über die Notwendigkeit einer strategischen Umweltprüfung durch den Ortsplaner

Vorentwurf zur Anderung des örtl. Raumordnungsprogrammes (Pläne)

SUP Screening

Konsultationsliste und Anfragen

a

a

a



An die
Marktgemeinde Aggsbach Markt
3641 Aggsbach Markt 48 Furth, 14. Män2026

Natu rschutzfach liche Stellu ngnah me zur
Widmungsänderung Marktgemeinde Aggsbach Markt -
Hubhof

Die Grundstücke 57511 Tei[ und 57512, KG Aggsbach wurden am 11. März 2026 nachmittags
hinsichttich Artenschutz, Europaschutzgebiet und ökotogische Funktionsfähigkeit des
Landschaftsschutzgebiets besichtigt. Es geht nur um einen kteinen Tei[ der großen
Wiesenftäche beim Parkptatz des Hubhofes.
Bereits jetzt wird die betroffene Grünlandftäche ats Lagerptatz genutzt und ist stark
befahren und verdichtet. Es standen dort früher ein großes Trampotin und Container.
ln der Natur handett es sich um eine verdichtete Fettwiese mit häufigen Arten wie
Breitwegerich, Knäutgras, Rotktee, Scharfgarbe, Scharfer Hahnenfuß, Weißktee u.a.
Kteinftächig ist die Fl,äche auch ruderatisiert (Brennessetn, Metden). Es wurden keine
Vogelarten festgestettt.
Trotz des frühen Begehungszeitpunktes kann auf dieser Ftäche ein Vorkommen settener
oder gefährdeter Arten ausgeschtossen werden und es erübrigt sich eine Besichtigung im
späteren Frühjahr. Die Ftäche hat keine Relevanz für den Artenschutz.

Negative Auswirkung auf den Artenschutz, das Vogetschutzgebiet oder FFH-Gebiet und die
ökologische Funktionsfähigkeit des Landschaftsschutzgebietes können bei dieser
verdichteten Grünftäche ausgeschtossen werden. Ein Vorkommen von Arten der
Vogetschutzrichttinie oder FFH-Arten ist auszuschtießen.

Mit freundlichen Grüßen

M,^
Mag. Hannes Seehofer



# sschedlmayer ra um planung

FESTSTELLUNG UND BEGRÜNDUNG ÜBER DIE NOTWENDIGKEIT EINER STRATEGISCHEN
UMwELTPRÜTunc DURcH DEN oRTSPLANER

Betrifft: Marktgemeinde Aggsbach

Anderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes

Zu der im beiliegenden Vorentwurf ferstellt von Schedlmayer Raumplanung ZT GmbH unter der Planzahl

2961/F.A.I.amL5.0t.2026J dargestellten Anderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes wird festgestellt:

DieAnderungbildetkeinenRahmenflirProjekte,dieindenAnhängenlundllderUVP-Richtlinie (85/337/EWG)

aufgezählt sind.

Die Anderung flihrt nicht zu voraussichtlich erheblichen Auswirkungen aufein Europaschutzgebiet.

Aus den dargelegten fachlichen Aspekten- sowohl einzeln als auch hinsichtlich möglicher kumulativer Effekte

betrachtet - können erhebliche negative Umweltauswirkungen nicht ausgeschlossen werden, weshalb eine

strategische Umweltprüfung erstellt wird.

Die Begründung geht aus den von der Gemeinde übermittelten Unterlagen hervor. Wegen der Durchftihrung der

strategischen Umweltprüfung sind die Voraussetzungen zur Anwendung eines beschleunigten Verfahrens nicht

gegeben,

DI Herfrid Schedlmayer
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AUFTISTUNG DER BEABSICHTIGTEN Ännnnuncnx

nrs öRrucHEN RAUMoRDNUNcSpRocRAMMES

cnMÄss e z+. Rgs. s nns Nö-RAulr,IoRotvul{cscnsnrzns zor+. rcgt. t{r. l/zors

Anderungspunkt 1

KG. Aggsbach

Grdst. 575/1, 57512 (Teilfläche)

Umwidmung

von Grünland-Parkanlagen-Freizeit und Erholungspark Märchenland

auf Bauland-Sondergebiet Urproduktion und Fremdenverkehr



Anderu ng des örtlichen Raumord n u ngsprogramms der Marktgemei nde Aggsbach

Prüfung der Notwendigkeit über die Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung (SUP)

erstellt von Schedlmayer RaumplanungZT GmbH unter der Planzahl 2961 lF.A.1. am 15.01.2026

Zu der im beiliegenden Vorentwurf dargestellten Anderung des ÖnOp wird festgestetlt:

A: kein Screenin erforderlich - keine SUP

B: SUP obl durchzuführen

G: Screeni erforderlich bellen 1 und

Das Ziel der Erstabschätzung laut Tabelle 1 und 2 besteht darin, zu prüfen, ob nähere Untersuchungen zur Feststellung mögticher
Umweltauswirkungen erforderlich sind. Wenn die Erstabschätzung ergibt, dass erhebliche Umweltauswirkungen ausgeschlossen werden
können, sind weitere Untersuchungen (= Durchführung einer SUP) in Form eines Umweltberichts nicht erforderlich.

1

betroffe ne Ande ru ng sp u n kte :

betroffe n e Ände ru ng sp u n kte.

Anderungspunkte vom lnhalt und Umfang so geringfügig, dass erhebliche

negative Auswirkungen auf die Umwelt ausgeschlossen werden können

Anderungen im Rahmen eines ÖEK bereits in ausreichender Tiefe vorgeprüft

b et roffe n e Än d e ru n g s p u n kte

Anderungspunkte als Rahmen für Projekte gemäß Anhänge I und ll der UVP-

Richtlinie (85/337/EWG)

I

Anderungspunkte mit möglicherweise erheblichen Auswirkungen auf
Europaschutzgebiete

Screeningergebnis: erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt möglich - weitere

Untersuchungen erforderlich.

Screeningergebnis: erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt nicht zu enruarten -
weitere Untersuchungen nicht erforderlich.

a



Screening Formular 3

Tabelle 1: Prüfu relevanter Planun rundl

Prlifu ng von Planungskonlliltten('l

Sektorales ROP Windkraft nutzung
in NÖ

keine Zonen in der Region

FWP Nachbarqemeinde(n) keine konfl iktträchtioen Widmunoen

Regionales
Raumordnunosorooramm

geprüft - relevante Festlegungen Lage im erhaltenswerten
Landschaftsteil

Kleinregionales Rahmenkonzept keines vorhanden
Grundlagenforschung ÖROP vorhanden - relevante lnformationen Hubhof als Gasthof mit

angrenzender Freizeiteinrichtung
Örtl iches Entwicklu ngskonzept vorhanden - relevante Aussagen OEK-Plandarstellung spart die

Fläche des Hubhofes in der
Darstellung aus.
Bericht sieht folgende Maßnahme
vor:

Maßnahmen zum Aufbau und
Errichtung neuer touristischer
Angebote anhand bestehender
kultureller Ressourcen, z. B:

Um- und Ausbau des
,,Märchenlandes Hubhof' zu
einem professionellem
Themenpark im
Rahmen des Naturparkes
Jauerlinq

OROP-Verordnungstext vorhanden - relevante Aussagen Ziel: Die Marktgemeinde
Ag g sbach -Ma rkt stre bt d ie
Erhaltung ihrer Funktion als
Wohn- und Agrarstandoft sowie
den Ausbau als
Tourismusstandort an. Eine
ausgeglichene
Wanderungsbilanz soll durch
Maßnahmen der Raumordnung
angestrebt werden.

Maßnahme: Aufbau und
E rrichtu ng ne ue r to u ri sti sche r
Ange bote an h a nd be ste h e nd er
kultu re lle r Re s sou rce n

Prüfu ng von Standortgefahren(*l

NOAf/as
Gefahrenzonenplan (WLV) vorhanden - keine überlagerungen

Abfl ussuntersuchung (GZP -
Flussbau)

keiner vorhanden

Gefahrenhinweiskarte
Rutschprozesse

weiße Klasse

Gefahrenhinweiskarte
Sturzprozesse

weiße Klasse

Hinweiskarte Hangwasser mehrere Fließwege berührt Mittelgroßer Fließweg tangiert
Umwidmungsbereich. Details im
Planungsbericht

Grundwasserstand keine Angaben im relevanten Raum
landwirtschaftliches
Entwässerunosqebiet

keine Uberlagerung

Sons0-?e Quellen

2



www. hochwasserrisiko. at (wen n
keine Abfl ussuntersuchung vorliegt)

keine Hinweise zu erkennen

Altstandorte und Altablagerungen
(cadenza-Modul)

keine Altlast oder Verdachtsfläche im Nal

e-Bodenkarte - Feuchtlage keine Feuchtlage

Präfung von Konflilrbn zu Naturgebletsschuts bzw. Waldf.f
Landschaftsschutzgebiet Lage innerhalb eines Schutzgebiets Gesamtes Gemeindegebiet im

Landschaftssch utzgebiet Wachau
und Umqebunq

Biosphärenoark außerhalb Biosphärenpark
Naturschutzqebiet kein Schutzqebiet im Nahbereich
Europaschutzgebiet Schutzgebiet überlagert lm Natura 2000 FFH Gebiet

Wachau und im
Vooelschutzoebiet

Naturdenkmal kein Naturdenkmal im Nahbereich

Waldentwicklungsplan bei
Uberlaqeruno mit Wald

keine Uberlagerung mit Wald

Präfu ng von NuEungskonflikten

bestehende Nutzungen(*) keine relevanten Nutzungen

www.laerminfo.at Maßnahmen außerhalb kritischer Lärmzo

3



Screening Formular 3

Tabelle 2: Erstabschätzung der Auswirkungen

Begründungen, Erläuterungen,

Nachweise

Naturschutz und Wald(*):

FFH-Gebiet liegt in der Nähe,

Voqelschutz überlaoert direkt

2x Mahd und Weide lt. Aqraratlas

Standortqefahren(*):

Menschliche Gesundheit und Sachwerte:
Regionales Raumordnungsprogramm

Erhaltenswerter La ndschaft steil

Entwicklung am Hubhof ist für das

Angebot der Naherholung in der REgion

von Bedeutunq

Verkehr:
Gerinqe lnduzieruno zu erwarten

Kultur, Asthetik:
Konsultation

Beurteilung im Rahmen des

Landschaft sschutzoeb iets

BEWERTUNG DER AUSWIRKUNGEN

relevant

X
X
X

tr
n

t-t
n
X

t-t
n
n

n
n

nicht relevant

n
t1
t-l

X
x

n

X
X

R
X
X

X
X

oositiv

n
n
n

n
n

I
n
n

n
n
tr

n
n
!

mögliche Auswirkungen

((*) Verweis auf die Tabelle 1)

- Überlaqerunq von Schutzqebieten/Wald(*)

- Ausstrahlunq auf Schutzqebiete/Wald(*)

- Schutzobiekte außerhalb von Schutzqebieten

- Beeinträchtiounq am Standort selbst

- Beeinträchtiquno für andere Standorte

- Planungskonflikte(*)

- Lärm

- sonstige Emissionen

- Erholungsfunktion

- Verkehrsabwicklunq/M lV

- Potenzial für ÖPNV/Umweltverbund

- Unfallqefahren/Verkehrssicherheit

- Erbe, Denkmal

- Ortsbild

- Landschaftsbild

Anderungs-

maßnahme

Gp)BS

Nr

1

4



Screening Formular 3

Tabelle 3: Kumulative Auswirkungen der Anderungsmaßnahmen

Begründungen, Erläuterungen,

Nachweise

Knapp 1.000m2 - somit geringfligig

nicht

DER AUSWIRKUNGENmögliche

Auswirkungen

- Bodenverbrauch

rad

- Uferfreiha

Anderungsmaßnahmen

1

5



Liste der Planungskonsultationen 2020

LISTE DER PLANUN SKONSULTATIONEN

Abhängig von den vorgesehenen Anderungen des Örtlichen Raumordnungsprogramms sind
d ie betroffenen Dienststellen anzukreuzen :

Anderung des Örtlichen Raumordnungsprogramms der Marktgemeinde Aggsbach

Ortsplanung durch Schedlmayer Raumplanung ZT GmbH

Kennzeichen: Proj. 2961

Dienststelle Kontaktaufnahme erfolgt zu folgenden

Anderungspunkten

Bezi rksforsti nspektion (bei

der jeweiligen BH)

Wildbach- und

Lawinenverbauung

Geologischer Dienst des

Landes NÖ

Abteilung Wasserbau

Abtei lung Wasse nri rtschaft

(Altlasten)

Abteil un g Wasserwirtschaft

(Grundwasser)

Verkehrsverbund Ostregion

Militärkommando

Welterbemanagement 1

Abteilung

Landesstraßenplanung
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MATRIX ZUR ABGRENZUNG DES UNTERSUCH UNGSRAHMENS

ERLAUTERUNGEN

(Detaillierungsgrad und
Umfang der
Untersuchungen,

sonstige Hinweise)

betrift
SUP

RVP

UNTERSUCHUNGEN

die zur Abklärung erforderlich scheinen

Methode

Stellungnahme Biologe

Zu 1) Abgrenzung Sichtraum,
Fotomontagen
Zu 2) Stellungn. Biologe
Zu 3) Bewertung Fläche f Erholung
Zu 4 u 5) Deskriptiv: Vergleich ähnlicher
Situationen im LSG

Stellungnahme Biologe

was wird untersucht?

Vogelschutzgebiet
FFH-Gebiet

Schutzgüter des La ndschaft sschutzgebietes
1) Landschaftsbild
2) Ökolog. Funktionstüchtigkeit
3) Erholungswert
4) Schönheit und Eigenart der Landschaft
5) Charakteristik des betroffenen

Landschaftsraumes

Allg. Artenschutz

AUSWIRKUNGEN oder
UNVERTRAGLICH KEITEN

releva nte

Schutzvorgaben

Schutzgebiete

werden vermutet
hinsichtlich

Naturraum und
Naturschutz

PLANUNGSABSICHTEN

der Marktgemeinde Aggsbach
It. vorliegendem Vorentwurf zur
Anderung des Flächenwidmungsplanes
Planverfasser:

Schedlmayer Raumplanung ZT GmbH
Plannummer: 2961 /FA.1.
Datum des Plans 15.01.2026

was wird festgelegt
(muss nicht ausgefüllt werden,
wenn bereits Screening-Liste
vorlieqt)

Gp > BS-Urproduktion und

Fremdenverkehr

Nr

1



Varianten- und Standortverg leich

Varianten- und Standortverg leich

Lage im erhaltenswerten Landschaftsteil und
Ausnahmebestimmungen

Darstellung möglicher Entwicklungen des Hubhofes
in Bezug auf die Funktion dieses als

Erholunqsbereich in der Wachau

Einhaltung
Bestimmungen
des
Regionalen
Raumordnung
sprogrammes

Naherholung

Planu ngskonflikte

Menschliche

Gesundheit

Gp > BS-Urproduktion und

Fremdenverkehr

1

a

a

Variantenvergleich - lnformation

Folgende Varianten sollen im Rahmen der strategischen Umweltprüfung (Umweltbericht) verglichen und bewertet werden

Variante Null
Begründung: Obligatorisch durchzuführen
keine Entwicklung, FWP wird nicht geändert

Variante Entwickl u ng au ßerhal b des Erhaltenswerten Landschaftsteiles
Begründung: Regionales Raumordnungsprogramm sieht vor'. Andere Widmungsaften dürfen dann festgelegt werden, wenn nachgewiesen wird, dass die mit
der Widmung verfolgte Zielsetzung innerhalb des Gemeindegebiets an keinem Standort außerhalb eines Erhaltensweften Landschaftsteils erreicht werden
kann.

o 1 lm nördlichen Anschluss
o 2 im südwestlichen Anschluss

Va riante Entwickl u ng i n nerhal b des Erhaltenswerten La ndschaftsteiles
Begründung: Andere Widmungsaften dürten dann festgelegt werden, wenn nachgewiesen wird, dass die mit der Widmung verfolgte Zielsetzung innerhalb
des Gemeindegebiets an keinem Standort außerhalb eines Erhaltensweften Landschaftsteils erreicht werden kann.

o 3 lm östlichen Anschluss

Der Variantenvergleich nimmt ausschließlich Standorte in den Fokus, die im unmittelbaren Umfeld des bestehenden und bereits gänzlich bebauten
Sondergebiets liegen. Eine Variante am Grundstück 58213 (im nordwestlichen Anschluss an das Sondergebiet) wird aufgrund des Zuschnitts und des
Geländes nicht weiter untersucht.
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Marktgemeinde:
PoliL Bezirk:
Land:

Aggsbach
Krems-Land
Niederösterreich

Entwurf Stand: 15.01.2026

Der Gemeinderat hat in seiner SiEung am TT.MM.2026, nach Erörterung der eingelangten Stellungnahmen, folgende

VERORDNUNG
beschlossen.

S 1 Gemäß $ 25 Abs. 1 des NÖ-Raumordnungsgeseves 2014, LGBI. 3/2OLS i. d. g. F., wird das örtliche
Raumordnungsprogramm in der Katastralgemeinde Aggsbach abgeändert.

s2 Die Plandarstellung die gemäß S 2 z. 3a der planzeichenverordnung,

LGBI.8000/2-0, als Farbdarstellung ausgeführt und mit einem Hinweis aufdiese Verordnung versehen is!
liegt im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsichbnahme auf.

s3

Diese Verordnung tritt gem. $ 59 Abs. 1 der NÖ-Gemeindeordnung 1973, LGBI. 1000 mit dem auf den Ablauf
der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.

Aggsbach Markt, am

angeschlagen am:

abgenommen am: Der Bürgermeister:


